
… einen 
Infekt mit schwerer Symptomatik, z. B.

Sie dürfen NICHT in die Hochschule!
Den Anweisungen des Gesundheitsamtes sind zu beachten!

Die zuständigen Stellen* in der Hochschule sind zu informieren!

… einen banalen 
Infekt ohne deut-
liche Beeinträch- 
tigung des Wohl- 
befindens, wie 
Schnupfen oder 
leichten Husten 

(kein Fieber).

Sie zeigen Krankheitssymptome, Sie haben …

… einen  
Infekt mit  

ausgeprägtem 
Krankheitswert  

(z. B. Husten, 
Halsschmerzen, 

erhöhte 
Temperatur)

Wissentlichen 
Kontakt zu einem 
bestätigten Fall?

nein ja

Fieber
(ab 38,5 °C)

oder Muskel-/
Gliederschmerzen

anhaltender starker 
Husten (nicht bei 

chronischen 
Erkrankungen)

Verlust des
Geruchs- oder
Geschmacks-

sinns

Krankheitssymptome: Sollte ich bei Krankheit in die Hochschule gehen?
Bitte melden Sie sich bei Krankheitssymptomen (mehr als ein banaler Infekt) zunächst umgehend bei der für Sie zu-
ständigen Stelle* innerhalb der Hochschule, um sich krank zu melden und das weitere gemeinsame Vorgehen abzu-
stimmen. Die Hochschule wird Sie auch über die aktuell geltenden Wiederzulassungsregelungen informieren. Bitte 
denken Sie daran, dass es eine gemeinsame Aufgabe von uns allen ist, die Studierenden und das Personal sowie 
deren Familien vor einer Infektion zu schützen.
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Sie dürfen NICHT in die Hochschule. Sie nehmen Kontakt zur Ärztin/ 
zum Arzt auf. Sie/er entscheidet, ob Sie auf COVID-19 getestet werden.

Meine Ärztin/mein Arzt führt
keinen COVID-19-Test durch.

Sie dürfen nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit wieder in die 

Hochschule. Soweit ärztlich  
nicht anders empfohlen! Die 

Hochschule ist vor Ihrer geplan-
ten, weiteren Anwesenheit

zwingend vorher zu informieren.

Meine Ärztin/mein Arzt führt 
einen COVID-19 Test  
durch. Sie dürfen bis  

zur Mitteilung  
des Testergebnisses 

nicht in die Hochschule.

Negatives
Test-

ergebnis

Positives
Test-

ergebnis

Information und Kontaktaufnahme mit der für Sie zuständigen Stelle 
innerhalb der Hochschule. Dokumentation der abgestimmten Maßnahme 

durch die Fakultät* oder Führungskraft*.

Sie dürfen  
in die  

Hochschule!
Seien Sie achtsam,

denken Sie an  
sich und andere. 
Nehmen Sie im 
Zweifel Kontakt  
mit Ihrer Ärztin/ 
Ihrem Arzt auf.

Sie dürfen nach  
48 Stunden 

Symptomfreiheit 
wieder in die 
Hochschule. 

Vor Aufnahme der 
Präsenz ist Rück- 

sprache zur Geneh- 
migung mit der für 

Sie zuständigen 
Stelle* in der Hoch-  

schule zu halten.

Information und 
Kontaktaufnahme 

mit der für Sie 
zuständigen 

Stelle * innerhalb 
der Hochschule.

Dokumentation der 
abgestimmten 

Maßnahme durch 
die Fakultät oder 

Führungskraft.
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